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1. Geltungsbereich
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen 
zwischen unserem Unternehmen (Auftragneh-
mer) und dem Kunden (Auftraggeber).
2. Bauleistungen
Bei allen Bauleistungen (Schreinerarbeiten und 
Innenausbau) einschließlich Montage gilt die 
„Verdingungsordnung für Bauleistungen“ (VOB 
Teil B) in der bei Vertragsabschluss gültigen 
Fassung, soweit der Auftrag durch einen im 
Baugewerbe tätigen Vertragspartner erteilt 
wird. Bei Auftragserteilung von Bauleistungen 
durch einen Verbraucher wird die „Verdingungs-
ordnung für Bauleistungen“ (VOB/B) nur Ver-
tragsbestandteil bei gesonderter Vereinbarung 
und Aushändigung des vollständigen Textes der 
VOB Teil B vor Vertragsabschluss.
3. Sonstige Bauleistungen und Lieferungen
Für die Herstellung, Lieferung und Instandset-
zung von Möbeln und anderen Teilen sowie für 
sonstige
Leistungen, die nicht Bauleistungen im Sinne 
der vorstehenden Ziffer 2 sind oder Bauleistun-
gen, bei denen die VOB Teil B gemäss Ziffer 2 
nicht einbezogen wird, gelten zusätzlich die Be-
stimmungen der Ziffern 3.1. bis 3.6.
3.1. Auftragsannahme
Bis zur Auftragsannahme sind alle Angebote 
freibleibend. Weicht der Auftrag des Auftragge-
bers vom Angebot des Auftragnehmers ab, so 
kommt ein Vertrag in diesem Falle erst mit der 
Bestätigung des Auftragsnehmers zustande.
3.2. Wird die vom Auftragnehmer geschuldete 
Leistung durch höhere Gewalt, Streik, unver-
schuldetes Unvermögen auf Seiten des Auftrag-
nehmers oder eines seiner Lieferanten sowie 
ungünstige Witterungsverhältnisse verzögert, 
so verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist um 
die Dauer der Verzögerung.
3.3. Gewährleistung
Offensichtliche Mängel müssen zwei Wochen 
nach Lieferung der Ware oder bei Abnahme der 
Leistung schriftlich gerügt werden. Nach Ablauf 
dieser Frist können Gewährleistungsansprüche 
wegen offensichtlicher Mängel nicht mehr gel-
tend gemacht werden.
3.4. Bei berechtigten Mängelrügen hat der Auf-
tragnehmer die Wahl, entweder die mangelhaf-
ten Liefergegenstände nachzubessern oder dem 
Auftraggeber gegen Rücknahme des beanstan-
deten Gegenstandes Ersatz zu liefern. Solange 
der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen auf 
Behebung der Mängel nachkommt, hat der Auf-
traggeber nicht das Recht, Herabsetzung der 
Vergütung oder Rückgängigmachung des Ver-
trages zu verlangen, sofern nicht ein Fehlschla-
gen der Nachbesserung vorliegt. Ist eine Nach-
besserung oder Ersatzlieferung unmöglich, 
schlägt sie fehl oder wird sie verweigert, kann 
der Auftraggeber nach seiner Wahl einen ent-
sprechenden Preisnachlass oder Rückgängig-
machung des Vertrages verlangen. Satz 1 gilt 
nicht bei Verbrauchergeschäften über den Be-
zug beweglicher Sachen.
3.5. Abschlagszahlungen
Für in sich abgeschlossene Leistungsteile und 
für eigens angefertigte Bauteile kann eine Ab-
schlagszahlung berechnet werden in Höhe des 
erbrachten Leistungswertes, sofern das Eigen-
tum hieran auf den Auftraggeber übertragen 
wird oder der Auftragnehmer Sicherheit leistet. 
Verzögert sich aus vom Auftraggeber zu vertre-
tenden Umständen, wozu auch Verzögerungen 
im Bauablauf gehören, der Einbau montageferti-
ger Bauteile um mehr als 14 Tage, so wird eine 
Abschlagszahlung in Höhe des erbrachten Leis-
tungswertes fällig, wenn gleichzeitig das Eigen-
tum an den Bauteilen übertragen wird oder der 
Auftragnehmer Sicherheit leistet.
3.6. Vergütung
Ist die vertragliche Leistung vom Auftragnehmer 
erbracht und abgenommen, so ist die Vergütung 
nach einfacher Rechnungslegung sofort fällig 
und ohne Skontoabzug zu zahlen, sofern nichts 
anderes vereinbart ist.

4. Förmliche Abnahme
Sofern vertraglich eine förmliche Abnahme vor-
gesehen ist, tritt die Abnahmewirkung auch 
dann ein, wenn der Auftraggeber zweimal ver-
geblich und in zumutbarer Weise zur Durchfüh-
rung der Abnahme aufgefordert wurde und der 
Auftraggeber den Auftragnehmer vorab darauf 
hinweist, das die Abnahmewirkung eintritt. Die 
Abnahmewirkung tritt zwölf Werktage nach Zu-
gang der zweiten Aufforderung ein.
5. Pauschalierter Schadenersatz
Kündigt der Auftraggeber vor Bauausführung 
den Werkvertrag, so ist der Auftragnehmer be-
rechtigt, 10 % der Gesamtauftragssumme als 
Schadenersatz zu verlangen. Dem Auftraggeber 
bleibt ausdrücklich das Recht vorbehalten, ei-
nen geringeren Schaden nachzuweisen. Die 
Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt 
vorbehalten.
6.1. Technische Hinweise
Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, 
dass seinerseits Wartungsarbeiten durchzufüh-
ren sind, insbesondere:
- Beschläge und gängige Bauteile sind zu kont-
rollieren und eventuell zu ölen oder zu fetten
- Außenanstriche (z. B. Fenster) sind jeweils 
nach Lack- oder Lasurart und Witterungsein-
fluss nachzubehandeln. Diese Arbeiten gehören 
nicht zum Auftragsumfang, wenn nicht aus-
drücklich anders vereinbart. Unterlassene War-
tungsarbeiten können die Lebensdauer und 
Funktionstüchtigkeit der Bauteile beeinträchti-
gen, ohne das hierdurch Gewährleistungsan-
sprüche gegen den Auftragnehmer entstehen.
6.2. Verschleißteile haben nur die im jeweiligen 
Stand der Technik entsprechende Lebensdauer.
6.3. Unwesentliche, zumutbare Abweichungen 
in den Abmessungen und Ausführungen (Farbe 
und Struktur), insbesondere bei Nachbestellun-
gen, bleiben vorbehalten, soweit diese in der 
Natur der verwendeten Materialien (Massivhöl-
zer, Furniere) liegen und üblich sind.
7. Zahlung
Die Zahlung hat grundsätzlich bar oder per 
Überweisung, ohne Abzug, zu erfolgen. Wech-
selzahlungen sind nur bei besonderer Vereinba-
rung zulässig. Wechsel und Schecks werden nur 
zahlungshalber, nicht aber an Zahlung Statt, an-
genommen. Wechselspesen und Wechselsteuer 
gehen zu Lasten des Auftraggebers.
8. Die Aufrechnung mit anderen als unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten Forderun-
gen ist ausgeschlossen.
9. Preisänderungen
Mit den angegebenen Preisen beleibt der Auf-
tragnehmer dem Auftraggeber vier Monate lang 
ab deren Bekanntgabe bzw. ab Angebotannah-
me im Wort (ausgenommen der Fall einer ge-
sonderten Preiserhöhungsabsprache). Liegen 
zwischen Preisbekanntgabe und Lieferungsaus-
führung mehr als drei Monate, so ist der Auf-
tragnehmer berechtigt, zwischenzeitig eingetre-
tene Preiserhöhungen, die durch 
kollektivvertragliche Lohnerhöhungen im 
Schreiner-/Tischlerhandwerk oder durch andere 
zur Leistungserstellung notwendige Kosten wie 
jene für Material, Energie, Transporte, Fremdar-
beiten, Finanzierung etc. erfolgten, entspre-
chend zu überwälzen. Im Gegenzug werden 
Preissenkungen dieser Faktoren an den Auftrag-
geber weitergegeben.
10. Kostenerhöhungen bei Montage
Angebote und Kostenvoranschläge werden nach 
bestem Fachwissen erstattet. Auf auftragsspe-
zifische Umstände, die außerhalb der Erkenn-
barkeit des Auftragnehmers liegen, kann kein 
Bedacht genommen werden. Sollte sich bei Auf-
tragsdurchführung die Notwendigkeit weiterer 
Arbeiten bzw. Kostenerhöhungen mit mehr als 
15 Prozent des Auftragwertes ergeben, so wird 
der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüg-
lich verständigen.
11. Zahlungsziel
50 Prozent der Auftragssumme sind bei Erhalt 
der Auftragsbestätigung fällig; eine allfällig zu-
gesagte Lieferfrist beginnt erst mit dem Aus-

zahlungstag zu laufen. Weitere 40 Prozent der 
Auftragssumme sind vor Anlieferung fällig. Falls 
der Auftraggeber dieser Pflicht nicht nach-
kommt, ist der Auftragnehmer berechtigt, die 
Anlieferung zurückzuhalten. Der Rest ist fällig 
bei Fertigstellung und Rechnungslegung. Geleg-
te Rechnungen sind prompt fällig. Der Auftrag-
geber ist nicht berechtigt, auf Grund von Män-
geln oder Reklamationen den gesamten 
Restbetrag einzubehalten, ein Rücklass wird nur 
in der Höhe der vom Auftragnehmer geschätz-
ten Fertigstellungskosten (inkl. Montage) ge-
währt. Falls der Auftraggeber dieser Pflicht 
nicht nachkommt, ist der Auftragnehmer be-
rechtigt, die Mängelbehebung zurückzuhalten.
12. Maßangaben durch den Auftraggeber Wer-
den vom Auftraggeber Pläne beigestellt oder 
Maßangaben gemacht, so haftet er für deren 
Richtigkeit, sofern nicht ihre Unrichtigkeit offen-
kundig ist oder sofern nicht Naturmaß verein-
bart worden ist. Erweist sich eine Anweisung 
des Auftraggebers als unrichtig, so hat der Auf-
tragnehmer den Auftraggeber davon sofort zu 
verständigen und ihn um entsprechende Wei-
sung zu ersuchen. Die bis dahin aufgelaufenen 
Kosten treffen den Auftraggeber. Langt die Wei-
sung nicht bzw. nicht in angemessener Frist ein, 
so treffen den Auftaggeber die Verzugsfolgen.
13. Mitwirkungspflicht des Kunden
Zur Leistungsausführung ist der Auftragnehmer 
erst dann verpflichtet, sobald der Auftraggeber 
all seinen Verpflichtungen, die zur Ausführung 
erforderlich sind, nachgekommen ist, insbeson-
dere alle technische und vertragsrechtlichen 
Einzelheiten erfüllt hat. Das Vertragen und Ver-
setzen von Tür- und Fensterstöcken u. ä., even-
tuelle Maurerarbeiten, allenfalls erforderliche 
Gerüste sind vom Auftraggeber bei- bzw. aufzu-
stellen, wenn sie nicht ausdrücklich als im Preis 
eingeschlossen angeführt werden. Ebenso ist 
der erforderliche Licht und Kraftstrom vom Kun-
den beizustellen. Der Auftragnehmer ist nicht 
berechtigt Arbeiten, die über seinen Gewerbe-
rechtsumfang hinausgehen, vorzunehmen (z. B. 
sind Gas-, Wasser- und Stromanschlüsse durch 
die dazu berechtigten Gewerbetreibenden 
vorzunehmen).
14. Verkehr mit Behörden und Dritten
Erforderliche Bewilligungen Dritter, Meldungen 
an Behörden, Einholung von Genehmigungen hat 
der Auftraggeber auf seine Kosten zu veranlas-
sen. 15. Gefahrenübergang Alle Gefahren, auch 
die des zufälligen Untergangs, gehen im Zeit-
punkt der Erfüllung auf den Auftraggeber über 
(Gefahrenübergang). Als Zeitpunkt der Erfüllung 
gilt das Abladen der Ware beim Auftraggeber, in 
den anderen Fällen der Übergang der 
Verfügungsmacht.
16. Eigentumsvorbehalt
16.1. Gelieferte Gegenstände bleiben bis zur vol-
len Bezahlung der Vergütung Eigentum des Auf-
tragnehmers. 16.2. Der Auftraggeber ist ver-
pflichtet, Pfändungen der 
Eigentumsvorbehaltsgegenstände dem Auftrag-
nehmer unverzüglich schriftlich anzuzeigen und 
die Pfandgläubiger von dem Eigentumsvorbehalt 
zu unterrichten. Der Auftraggeber ist nicht be-
rechtigt, die ihm unter Eigentumsvorbehalt ge-
lieferten Gegenstände zu veräußern, zu ver-
schenken, zu verpfänden oder zur Sicherheit zu 
übereignen.
16.3. Erfolgt die Lieferung für einen vom Auf-
traggeber unterhaltenden Geschäftsbetrieb, so 
dürfen die Gegenstände im Rahmen einer ord-
nungsgemäßen Geschäftsführung weiter veräu-
ßert werden. In diesem Falle werden die Forde-
rungen des Auftraggebers gegen den Abnehmer 
aus der Veräußerung bereits jetzt in Höhe des 
Rechnungswertes des gelieferten Vorbehaltsge-
genstandes dem Auftragnehmer abgetreten. Bei 
Weiterveräußerung der Gegenstände auf Kredit 
hat sich der Auftraggeber gegenüber seinem 
Abnehmer das Eigentum vorzubehalten. Die 
Rechte und Ansprüche aus diesem Eigentums-
vorbehalt gegenüber seinem Abnehmer tritt der 
Auftraggeber hiermit an den Auftragnehmer ab.

16.4. Werden Eigentumsvorbehaltsgegenstände 
als wesentliche Bestandteile in das Grundstück 
des Auftraggebers eingebaut, so tritt der Auf-
traggeber schon jetzt die aus einer Veräußerung 
des Grundstückes oder von Grundstücksrechten 
entstehenden Forderungen in Höhe des Rech-
nungswertes der Eigentumsvorbehaltsgegen-
stände mit allen Nebenrechten an den Auftrag-
nehmer ab.
16.5. Werden die Eigentumsvorbehaltsgegen-
stände vom Auftraggeber bzw. im Auftrag des 
Auftraggebers als wesentliche Bestandteile in 
das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt 
der Auftraggeber schon jetzt gegen den Dritten 
oder den, den es angeht, etwa entstehende For-
derungen auf Vergütung in Höhe des Rech-
nungswertes der Eigentumsvorbehaltsgegen-
stände mit allen Nebenrechten an den 
Auftragnehmer ab. Bei Verarbeitung, Verbin-
dung und Vermischung der Vorbehaltsgegen-
stände mit anderen Gegenständen durch den 
Auftraggeber steht dem Auftragnehmer das Mit-
eigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis 
des Rechnungswertes der Vorbehaltsgegen-
stände zum Wert der übrigen Gegenstände.
16.6. Soweit die Liefergegenstände wesentliche 
Bestandteile des Grundstückes geworden sind, 
verpflichtet sich der Auftraggeber bei Nichtein-
haltung vereinbarter Zahlungstermine, dem Auf-
tragnehmer die Demontage der Gegenstände, 
die ohne wesentliche Beeinträchtigung des 
Baukörpers ausgebaut werden können, zu ge-
statten und ihm das Eigentum an diesen Gegen-
ständen zurück zu übertragen. Die Demontage 
und sonstigen Kosten gehen zu Lasten des 
Auftraggebers.
17. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnun-
gen und Berechnungen behält sich der Auftrag-
nehmer sein Eigentums- und Urheberrecht vor. 
Sie dürfen ohne seine Zustimmung weder ge-
nutzt, vervielfältigt noch dritten Personen zu-
gänglich gemacht werden. Sie sind im Falle der 
Nichterteilung des Auftrages unverzüglich 
zurückzugeben.
18. Gerichtsstand
Als Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten 
aus oder im Zusammenhang mit dieser Verein-
barung gilt unabdingbar das AG Laufen bzw. das 
LG Traunstein als vereinbart.
19. Erfüllungsort
Sofern kein bestimmter Lieferort vereinbart ist, 
ist der Erfüllungsort der Sitz unseres 
Unternehmens.
20. Adressänderungen
Die Vertragspartner haben Adressänderungen 
einander unverzüglich mitzuteilen. Unterlässt 
ein Teil dies, so gilt dessen zuletzt bekannte Ad-
resse für alle Zustellungen. Aufwendungen zur 
Adressermittlung trägt der säumige Teil.
21. Nachtrag Abluft
Der Auftragnehmer haftet nicht für mangelhafte 
Leistung der Dunstabzugshaube auf Grund von 
falsch verlegten Abluftrohren, falschen Rohr-
durchmessern oder ungünstige Rohrführung im 
Mauerwerk o. ä. Es wird dringend darauf hinge-
wiesen, die örtlichen Bauvorschriften der 
Rauchfangkehrer und des Gaswerkes zu befol-
gen, insbesondere in Bezug auf Gasthermen 
oder offene Feuerstellen in Verbindung mit Zu-
luft und Dunstabzugshauben! Der Auftragneh-
mer haftet nicht für Schäden die im Zuge einer 
falschen Lüftungstechnik auftreten.


